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Entscheidungen die Beschwerde zu, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt.

(2) Dem Verurteilten steht die Beschwerde gegen die Anordnung des 
Vollzuges der bei der Verurteilung auf Bewährung angedrohten Freiheits
strafe, die Umwandlung von Geldstrafe in Freiheitsstrafe, die Anordnung 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe bei Widerruf der Strafaussetzung auf 
Bewährung, die Anordnung der Jugendhaft wegen böswilliger Nicht
erfüllung gerichtlich auferlegter Pflichten, die nachträgliche Bildung einer 
Hauptstrafe sowie gegen die Anordnung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der erzieherischen Wirkung der Strafaussetzung auf Bewährung und zur 
Wiedereingliederung Vorbestrafter zu.

§ 360
Verjährung der Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtlichen 

V erantwortlichkeit

(1) Die Verwirklichung rechtskräftig erkannter Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit verjährt:
1. bei Freiheitsstrafen von mehr als zehn Jahren in zwanzig Jahren;
2. bei Freiheitsstrafen von fünf bis zehn Jahren in zehn Jahren;
3. bei Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren und bei Arbeitserziehung in

fünf Jahren.
(2) Die Verwirklichung einer Einweisung in ein Jugendhaus und einer 

Geldstrafe verjährt in drei Jahren.
(3) Der Vollzug von Haftstrafe, Jugendhaft und Straf arrest verjährt in 

einem Jahr.
(4) Die Vollstreckung einer Todesstrafe verjährt in dreißig Jahren.
(5) Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem das Urteil oder der 

Beschluß rechtskräftig geworden ist.
(6) Die Verwirklichung einer Zusatzstrafe verjährt mit der Verjährung 

der Verwirklichung der Hauptstrafe.

§ 361
Ruhen der Verjährung der Verwirklichung der Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
(1) In die Verjährungsfrist ist die Zeit nicht einzurechnen, während der 

die Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht verwirklicht 
werden kann, weil sich der Verurteilte außerhalb des Gebietes der Deut
schen Demokratischen Republik auf hält. Während der Bewährungszeit 
gemäß § 349 Absatz 5 ruht die Verjährung des Strafvollzuges.

(2) Die Verjährung der Verwirklichung einer Strafe mit Freiheitsentzug 
ruht auch während ihres Vollzuges.
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